
Übersicht: Berechtigung für Rückkehrunterstützung Ukraine (RKU UKR) - Neu 
 

 Ukrainische Staatsangehörige Drittstaatsangehörige mit 
Aufenthaltsbewilligung in der Ukraine 

 

Erhalten kein Schutzstatus in der 
Schweiz, da sie in ihren Heimatstaat 

zurückkehren können 
 

Ukrainische Aufenthaltsbewilligungen 
welche am 24.02.2022 gültig waren, 
behalten ihre Gültigkeit bis 30 Tagen 
nach Ende des Krieges. Ausnahme 

Staatsangehörige Russland und Belarus: 
diese müssen, falls abgelaufen, auf der 

Botschaft UKR verlängert werden 

Einreise in die Schweiz direkt aus der 
Ukraine 

(keine Regelung in einem Drittstaat) 

Einreise in die Schweiz mit einer 
Regelung (Aufenthaltsbewilligung 

oder Schutzstatus) in einem Drittstaat 

Antrag 
Schutzstatus im 
SEM pendent 

(Wahrscheinlich 
positiv entschieden) 

Mit Schutzstatus 

Antrag 
Schutzstatus im 
SEM pendent 

(wahrscheinlich 
negativ 

entschieden) 

Ohne 
Schutzstatus 

Mit Wegweisung in 
den Heimatstatt 

oder einen 
Drittstaat 

Antrag 
Schutzstatus im 
SEM pendent 

(wahrscheinlich 
negativ 

entschieden) 

Ohne 
Schutzstatus 

Mit Wegweisung in 
den Heimatstatt 
(nicht Ukraine) 
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Rückzug Antrag 
Status S 
 
 
Reisegeld: CHF 50/25 

RKU UKR: Ja 

Ausreisekosten: Ja 

Verzichtserklärung 
 
 
 
Reisegeld: CHF 50/25 

RKU UKR: Ja 

Ausreisekosten: Ja 

Rückzug Antrag 
Status S 
 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Ausreisekosten: Ja 

 
 
 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Ausreisekosten: Ja 

Rückzug Antrag 
Status S 
 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Ausreisekosten: Ja 

Falls die Rückkehr 
trotz Wegweisung in 
die Ukraine erfolgt: 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Mit Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Ja 

Ohne Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Nein 
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 Rückzug Antrag 

Status S 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Mit Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Ja 

Ohne Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Nein 

Verzichtserklärung 
 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Mit Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Ja 

Ohne Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Nein 

Rückzug Antrag 
Status S 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Mit Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Ja 

Ohne Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Nein 

 
 
 
Reisegeld: Nein 

RKU UKR: Nein 

Mit Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Ja 

Ohne Aufenthaltsbew.: 

Ausreisekosten: Nein 

 
 
 

Gemäss Praxis Rückkehr in den 

Heimatstaat 

Allgemeine Bestimmungen: 
• Es werden gültige Reisepapiere in jeder Konstellation (in Heimatstaat oder Drittstaat) empfohlen/erwartet 
• Kinder die in der Schweiz geboren sind, müssen nebst der Geburtsurkunde mit Apostille, im Pass der Eltern eingetragen werden (UKR 

Botschaft in Bern – bitte Termin mit dem Konsulat vereinbaren). Wenn dies nicht erfolgt, kann die Einreise in die Ukraine nicht garantiert 
werden.  

• Die Ausreisekosten können in der Regel mehrmals vom SEM übernommen werden. 
• Sonderkonstellationen wie z.B. VA gemäss Praxis SEM 2022, werden einzelfallspezifisch evaluiert.  
• Für ukrainische Staatsangehörige, die mit ihrem eigenen Fahrzeug in die Ukraine zurückreisen, gilt: Reisegeld ja, RKU UKR ja, 

Ausreisekosten nein. 
• Nur nach einem Aufenthalt in der Schweiz von mindestens 3 Monaten kann die RKU UKR beantragt werden. 
• Ukrainische Staatsangehörige aus den Oblasten Tscherniwzi, Transkarpatien, Lwiw, Wolhynien, Iwano-Frankiwsk, die nach dem 

01.03.2023 in die Schweiz eingereist sind, und Personen aus den Oblasten Ternopil und Riwne, die nach dem 01.11.2025 eingereist 
sind, haben keinen Anspruch auf RKU UKR. 

• Die Ausreisekosten bei Abschreibungen müssen von den Kantonen übernommen werden da AIG Fälle 
            11.01.2025/Ceb/Yzba 


